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Wien, am 7. Dezember  2015 

 
Der Abgeordnete Mag. Darmann und weitere Abgeordnete haben am 15. Oktober 2015 

unter der Zahl 6785/J an mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend „Polizei-

Großeinsatz im Klagenfurter Flüchtlingslager“ gerichtet. 

 

Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt: 

 
Zu Frage 1:  
Die Entscheidung bezüglich der Nutzung als Transitquartier wurde auf Grundlage der 

zeitlichen Dringlichkeit, der quantitativen Notwendigkeit sowie auf Grundlage der 

örtlichen Möglichkeiten  getroffen. 
 
Zu Frage 2: 
Mit Stichtag 10. November 2015 können 800 Personen untergebracht werden.  
 
Zu den Fragen 3 und 4:  
Es waren vierzehn Polizeibeamte aus dem Bereich der Landespolizeidirektion Kärnten sowie 

zwölf Polizeibeamte der Einsatzeinheit Vorarlberg vor Ort im Einsatz. 
 
Zu den Fragen 5 bis 8: 
Es wurden insgesamt drei Personen als „Rädelsführer“ festgenommen und in das 

Polizeianhaltezentrum Klagenfurt verbracht. Verwaltungsrechtliche Anzeigen wurden 

erstattet. Ein strafrechtlich relevanter Sachverhalt lag nicht vor. 
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Zu den Fragen 9 bis 13: 
Die Ursache für die Auseinandersetzung konnte nicht erhoben werden. 
 
Zu den Fragen 14 und 15: 
Seitens des Bundesministeriums für Inneres werden derzeit verschiedene Möglichkeiten in 

den einzelnen Bundesländern zur Unterbringung von hilfs- und schutzbedürftigen Personen 

geprüft. Verständigungen über geplante Eröffnungen von Bundesbetreuungseinrichtungen 

erfolgen zeitnah an die Bezirksverwaltungsbehörden und die Gemeinden. 

 
Zu Frage 16: 
Die genaue Dauer richtet sich nach dem Bedarf aufgrund der Migrationslage und kann daher 

aus derzeitiger Sicht nicht bestimmt werden. 
 
Zu Frage 17: 
Die Beantwortung dieser Frage fällt nicht in den Vollzugsbereich des Bundesministeriums für 

Inneres. 

 

 

 

 

Mag.a Johanna Mikl-Leitner 
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